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Prüfungsordnung der Landeszahnärztekammer Sachsen 
für die Durchführung von Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf 

Zahnmedizinische Fachangestellte/Zahnmedizinischer Fachangestellter *) 
(mit allen Änderungen - Stand 30.03.2005) 

*) Soweit in dieser Prüfungsordnung zur Bezeichnung der betroffenen Personen generisch die weibliche oder die 
männliche Form verwendet wird, gilt die Regelung jeweils auch für das andere Geschlecht. 

I. Abschnitt 
Prüfungsausschüsse 

§ 1 
Errichtung 

(1) Für die Abnahme der Abschlussprüfung 
errichtet die Landeszahnärztekammer Sach-
sen einen Prüfungsausschuss (§ 36 Satz 1 
BBiG). 

(2) Bei Bedarf, insbesondere bei einer großen 
Anzahl von Prüfungsbewerbern, können meh-
rere Prüfungsausschüsse errichtet werden. 

§ 2 
Zusammensetzung und Berufung 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus min-
destens drei Mitgliedern. Die Mitglieder 
müssen für die Prüfungsgebiete sachkundig 
und für die Mitwirkung im Prüfungswesen 
geeignet sein (§ 37 Abs. 1 BBiG). 

(2) Dem Prüfungsausschuss müssen als Mit-
glieder Zahnärzte als Beauftragte der Ar-
beitgeber und Zahnmedizinische Fachan-
gestellte oder Personen mit gleichgesetzter 
Qualifikation als Beauftragte der Arbeit-
nehmer in gleicher Zahl sowie mindestens 
ein Lehrer einer berufsbildenden Schule an-
gehören. Mindestens zwei Drittel der Ge-
samtzahl der Mitglieder müssen Beauftragte 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sein. 
Die Mitglieder haben Stellvertreter (§ 37 
Abs. 2 BBiG). 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder werden von der Landeszahnärz-
tekammer Sachsen für längstens 5 Jahre be-
rufen (§ 37 Abs. 3 Satz 1 BBiG). 

(4) Die Arbeitnehmermitglieder werden auf 
Vorschlag der im Bereich der Landeszahn-
ärztekammer Sachsen bestehenden Gewerk-
schaften und selbständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- und berufs-
politischer Zwecksetzung berufen (§ 37 
Abs. 3 Satz 2 BBiG).  

(5) Lehrer von berufsbildenden Schulen wer-
den im Einvernehmen mit den Regionalschul-
ämtern berufen (§ 37 Abs. 3 Satz 3 BBiG). 

(6) Werden Mitglieder nicht oder in nicht aus-
reichender Zahl innerhalb einer von der Lan-
deszahnärztekammer Sachsen gesetzten ange-
messenen Frist vorgeschlagen, so beruft die 
Landeszahnärztekammer Sachsen nach pflicht-
gemäßem Ermessen (§ 37 Abs. 3 Satz 4 BBiG). 

(7) Die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder der Prüfungsausschüsse können 
nach Anhören der an ihrer Berufung Betei-
ligten aus wichtigem Grund abberufen wer-
den (§ 37 Abs. 3 Satz 5 BBiG).  

(8) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist 
ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für 
Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädi-
gung nicht von anderer Seite gewährt wird, 
eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 
deren Höhe von der Landeszahnärztekam-
mer Sachsen mit Genehmigung des Sächsi-
schen Staatsministeriums für Soziales festge-
setzt wird (§ 37 Abs. 4 BBiG). 

(9) Von Absatz 2 darf nur abgewichen wer-
den, wenn andernfalls die erforderliche Zahl 
von Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
nicht berufen werden kann (§ 37 Abs. 5 
BBiG). 

(10) Die Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses und des Ausschusses für zahnärzt-
liche Mitarbeiter der Landeszahnärztekam-
mer Sachsen können an Prüfungsausschuss-
sitzungen als Zuhörer teilnehmen. 

§ 3 
Befangenheit 

(1) Bei der Zulassung und Prüfung dürfen 
Prüfungsausschussmitglieder nicht mitwir-
ken, die mit dem Prüfungsbewerber verhei-
ratet oder verheiratet gewesen oder mit ihm 
in gerader Linie verwandt oder verschwägert 
oder durch Annahme als Kind verbunden 
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oder in der Seitenlinie bis zum dritten Grad 
verwandt oder bis zum zweiten Grad ver-
schwägert sind, auch wenn die Ehe, durch 
welche die Schwägerschaft begründet ist, 
nicht mehr besteht. 

(2) Mitwirken soll ebenfalls nicht der aus-
bildende Zahnarzt. Er kann zur Mitwirkung 
an der Prüfung zugelassen werden, wenn 
die Umstände es erfordern. 

(3) Werden andere Gründe glaubhaft ge-
macht, die ein Misstrauen gegen die Objek-
tivität des Mitgliedes des Prüfungsausschus-
ses rechtfertigen (Besorgnis der Befangen-
heit), kann es von der Mitwirkung an der 
Prüfung ausgeschlossen werden. 

(4) Ein Mitwirkungshindernis nach Abs. 1 
und 2 und die Besorgnis der Befangenheit 
sind von Mitgliedern des Prüfungsausschus-
ses oder Prüfungsteilnehmern der Landes-
zahnärztekammer Sachsen mitzuteilen. Diese 
entscheidet über den Ausschluss nach Ab-
satz 3, über die Zulassung zur Prüfung nach 
Abs. 2 und in Zweifelsfällen über das Vorlie-
gen eines Mitwirkungshindernisses nach Abs. 1. 

(5) Wird ein Mitwirkungshindernis oder die 
Besorgnis der Befangenheit während der 
Prüfung  geltend gemacht, tritt an die Stelle 
der Landeszahnärztekammer der Prüfungs-
ausschuss; dabei darf an der Entscheidung 
das betroffene Mitglied des Prüfungsaus-
schusses nicht mitwirken. 

(6) Wenn in Folge Befangenheit eine ord-
nungsgemäße Besetzung des Prüfungsaus-
schusses nicht möglich ist, hat die Landes-
zahnärztekammer Sachsen die Durchfüh-
rung der Prüfung einem anderen Prüfungs-
ausschuss zu übertragen. 

§ 4 
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung 

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner 
Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter. Der Vorsitzende und sein Stellver-
treter sollen nicht derselben Mitgliedergrup-
pe angehören. 

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel der Mitglieder mitwirken. 

(3) Der Prüfungsausschuss beschließt mit 
der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Bei Stimmgleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

§ 5 
Geschäftsführung 

(1) Die Landeszahnärztekammer Sachsen 
führt im Benehmen mit dem Prüfungsaus-
schuss dessen Geschäfte. Insbesondere lädt 
sie zu den Prüfungen, stellt den Protokoll-
führer für die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses und unterstützt ihn bei der Durch-
führung seiner Beschlüsse. 

(2) Über jede Sitzung des Prüfungsaus-
schusses ist ein Protokoll zu führen. Die Sit-
zungsprotokolle sind vom Protokollführer 
und vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

§ 6 
Verschwiegenheit 

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses so-
wie sonstige Teilnehmer an der Prüfung ha-
ben über alle Prüfungsvorgänge gegenüber 
Dritten Verschwiegenheit zu wahren. Dies gilt 
nicht gegenüber dem Berufsbildungsausschuss. 
 

II. Abschnitt 
Vorbereitung der Abschlussprüfung 

§ 7 
Prüfungstermine 

(1) Die Landeszahnärztekammer Sachsen 
bestimmt in der Regel zwei Prüfungstermine 
im Jahr. Diese Termine sollen auf den Ab-
lauf der Berufsausbildung und des Schuljah-
res abgestimmt sein. 

(2) Für vom Regelfall der Berufsausbildung 
abweichende Ausbildungsgänge bestimmt 
die Landeszahnärztekammer Sachsen ge-
sonderte Prüfungstermine. 

(3) Die Landeszahnärztekammer Sachsen 
gibt die Prüfungstermine einschließlich der 
Anmeldefristen in ihrem amtlichen Mittei-
lungsorgan (Zahnärzteblatt Sachsen) oder 
durch Kammerrundschreiben mindestens 
drei Monate vorher bekannt und informiert 
gleichzeitig die beteiligten Schulen.  

(4) Wird die Abschlussprüfung mit einheit-
lichen und überregionalen Prüfungsaufga-
ben durchgeführt, sind für die schriftliche 
Prüfung einheitliche Prüfungstage für alle 
Schulbezirke anzusetzen. 
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§ 8 
Zulassungsvoraussetzungen für die  

Abschlussprüfung 
Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen (§ 39 
BBiG), wer  

1. die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder 
wessen Ausbildungszeit nicht später als zwei 
Monate nach dem Prüfungstermin endet, 

2. an der vorgeschriebenen Zwischenprü-
fung teilgenommen hat, 

3. das Berichtsheft geführt hat, 

4. wessen Berufsausbildungsverhältnis in 
das Verzeichnis der Berufsausbildungsver-
hältnisse eingetragen oder aus einem Grund 
nicht eingetragen ist, den weder der Auszu-
bildende noch dessen gesetzlicher Vertreter 
zu vertreten hat. 

§ 9 
Zulassungsvoraussetzungen in besonderen 

Fällen 
(1) Der/die Auszubildende kann nach Anhö-
rung des ausbildenden Zahnarztes und der 
Berufsschule vor Ablauf der Ausbildungszeit 
zur Abschlussprüfung zugelassen werden, 
wenn seine Leistungen dies rechtfertigen. 

(2) Zur Abschlussprüfung ist auch zuzulas-
sen, wer nachweist, dass er mindestens das 
Zweifache der Zeit, die als Ausbildungszeit 
vorgeschrieben ist, in dem Beruf der Zahn-
medizinischen Fachangestellten tätig gewe-
sen ist. Hiervon kann abgesehen werden, 
wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder 
auf andere Weise glaubhaft dargelegt wird, 
dass der Bewerber Kenntnisse und Fertigkei-
ten erworben hat, die die Zulassung zur 
Prüfung rechtfertigen. 

(3) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulas-
sen, wer in einer berufsbildenden Schule 
oder sonstigen Einrichtung ausgebildet wor-
den ist, wenn diese Ausbildung der Berufsaus-
bildung dem anerkannten Ausbildungsberuf 
Zahnmedizinische Fachangestellte entspricht. 

§ 10 
Anmeldung zur Abschlussprüfung 

(1) Die Anmeldung zur Abschlussprüfung 
hat schriftlich nach den von der Landes-
zahnärztekammer Sachsen bestimmten An-
meldefristen und Anmeldeformularen durch 
den Ausbildenden mit Zustimmung des Aus-

zubildenden bei der Landeszahnärztekam-
mer Sachsen zu erfolgen. 

(2) In besonderen Fällen kann der Prüfungs-
bewerber selbst den Antrag auf Zulassung 
zur Prüfung stellen. Dies gilt insbesondere 
in Fällen gemäß § 9 und bei Wiederho-
lungsprüfungen, sofern ein Ausbildungsver-
hältnis nicht mehr besteht. 

(3) Örtlich zuständig für die Anmeldung ist 
die Landeszahnärztekammer Sachsen, wenn 
in ihrem Einzugsbereich 

• in den Fällen des § 8 und § 9 Abs. 1, die 
Ausbildungsstätte liegt, 

• in den Fällen des § 9 Abs. 2 und 3, die 
Arbeitsstätte oder, soweit kein Ausbil-
dungsverhältnis besteht, der Wohnsitz des 
Prüfungsbewerbers liegt.  

(4) Der Anmeldung sind beizufügen 

a) in den Fällen des § 8 und § 9 Abs. 1 

• eine Bescheinigung über die Teilnahme 
an der vorgeschriebenen Zwischenprüfung  

• das Berichtsheft (Ausbildungsnachweis) 

• das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten 
Schule 

b) in den Fällen des § 9 Abs. 2 und 3 

• Tätigkeitsnachweise oder eine glaubhafte 
Darlegung über den Erwerb von Kennt-
nissen und Fertigkeiten im Sinne des § 9 
Abs. 2 oder Ausbildungsnachweise im Sinne 
des § 9 Abs. 3 

• das letzte Zeugnis der zuletzt besuchten 
Schule 

§ 11 
Entscheidung über die Zulassung 

(1) Über die Zulassung zur Abschlussprü-
fung entscheidet die Landeszahnärztekam-
mer Sachsen. Hält sie die Zulassungsvoraus-
setzungen für nicht gegeben, so entscheidet 
der Prüfungsausschuss (§ 39 Abs. 2 BBiG). 

(2) Die Entscheidung über die Zulassung ist 
dem Prüfungsbewerber rechtzeitig, jedoch 
mindestens 10 Kalendertage vor Beginn der 
Abschlussprüfung, unter Angabe des Prü-
fungstermins und Prüfungsortes einschließ-
lich der erlaubten Arbeits- und Hilfsmittel, 
schriftlich mitzuteilen. 



 

- 4 - 

(3) Die Zulassung kann vom Prüfungsaus-
schuss bis zum ersten Prüfungstag, wenn sie 
auf Grund von gefälschten Unterlagen oder 
falschen Angaben ausgesprochen wird, zu-
rückgenommen werden. 

§ 12 
Prüfungsgebühr 

(1) Für die Teilnahme an der Abschlussprü-
fung wird eine Gebühr nach der Gebühren-
ordnung der Landeszahnärztekammer Sachsen 
in der jeweils geltenden Fassung erhoben. 

(2) Diese Gebühr ist in den Fällen der §§ 8 
und 9 vom Ausbildenden und im Fall des 
§ 9 Abs. 2 vom Prüfungsbewerber bei der 
Anmeldung zur Prüfung zu entrichten. 
 

III. Abschnitt 
Durchführung der Abschlussprüfung 

§ 13 
Prüfungsgegenstand 

Durch die Abschlussprüfung ist festzustel-
len, ob der Prüfling die zur Ausübung einer 
qualifizierten beruflichen Tätigkeit erforder-
lichen Fertigkeiten beherrscht, zu selbstän-
digem Planen, Durchführen und Kontrollie-
ren befähigt ist, die notwendigen prak-
tischen und theoretischen Kenntnisse besitzt 
und mit dem ihm im Berufsschulunterricht 
vermittelten, für die Berufsausbildung we-
sentlichen Lehrstoff vertraut ist. Die Verord-
nung über die Berufsausbildung zur Zahn-
medizinischen Fachangestellten vom 04.Juli 
2001 (BGBl. I S. 1492 ff.) ist zu Grunde zu 
legen (§ 35 BBiG). 

§ 14 
Inhalt und Ablauf der Abschlussprüfung 

(1) Die Abschlussprüfung erstreckt sich auf 
die in der Verordnung über die Berufsaus-
bildung zum/zur Zahnmedizinischen Fach-
angestellten vom 04.07.2001 BGBl. I S. 
1492 ff. festgelegten Kenntnisse und Fertig-
keiten sowie auf den im Berufsschulunter-
richt vermittelten Lehrstoff, soweit er für die 
Berufsausbildung wesentlich ist. 

(2) Die Abschlussprüfung besteht aus einem 
schriftlichen und einem praktischen Teil. 

(3) Der schriftliche Teil der Prüfung besteht 
aus den Bereichen Behandlungsassistenz, Pra-

xisorganisation und -verwaltung, Abrechnungs-
wesen sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. 
Die Anforderungen in den Bereichen sind: 

1. Bereich Behandlungsassistenz 
Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben 
bearbeiten. Er soll in der Prüfung zeigen, dass 
er bei d er Diagnostik und Therapie Arbeits-
abläufe planen und die Durchführung der 
Behandlungsassistenz beschreiben kann. Da-
bei soll er gesetzliche und vertragliche Rege-
lungen der zahnmedizinischen Versorgung, 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 
Arbeit, Umweltschutz sowie Maßnahmen der 
Praxishygiene berücksichtigen. Der Prüfling 
soll nachweisen, dass er fachliche und wirt-
schaftliche Zusammenhänge verstehen, Sach-
verhalte analysieren sowie Lösungsmöglich-
keiten entwickeln und darstellen kann. 
Hierfür kommen insbesondere folgende Ge-
biete in Betracht: 
a) Arbeitsorganisation,  
qualitätssichernde Maßnahmen, 
b) Kommunikation, Information und 
Patientenbetreuung,  
c) Grundlagen der Prophylaxe,  
d) Arzneimittel, Werkstoffe, Materialien,  
Instrumente,  
e) Dokumentation,  
f) Diagnose- und Therapiegeräte,  
g) Röntgen und Strahlenschutz,  
h) Hilfeleistungen bei Zwischenfällen und  
Unfällen; 

2. Bereich Praxisorganisation  
und -verwaltung 

Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben 
bearbeiten. Er soll in der Prüfung zeigen, 
dass er Praxisabläufe gestalten, den Arbeits-
ablauf systematisch planen und im Zusam-
menhang mit anderen Arbeitsbereichen dar-
stellen kann. Dabei soll er Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit, Umwelt-
schutz, Maßnahmen der Qualitätssicherung 
sowie Informations- und Kommunikations-
möglichkeiten berücksichtigen. 
Hierfür kommen insbesondere folgende Ge-
biete in Betracht:  
a) Gesetzliche und vertragliche Regelun-
gen der zahnmedizinischen Versorgung,  
b) Arbeiten im Team,  
c) Kommunikation, Information und  
Datenschutz,  
d) Patientenbetreuung,  
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e) Verwaltungsarbeiten,  
f) Zahlungsverkehr,  
g) Materialbeschaffung und -verwaltung,  
h) Dokumentation,  
i) Abrechnung von Leistungen; 

3. Bereich Abrechnungswesen 
Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben 
bearbeiten. Dabei soll er zeigen, dass er 
Leistungen unter Berücksichtigung von ab-
rechnungsbezogenen Vorschriften für privat 
und gesetzlich versicherte Patienten ab-
rechnen kann und dabei fachliche Zusam-
menhänge zwischen Verwaltungsarbeiten, 
Arbeitsorganisation und Behandlungsassis-
tenz versteht. 
Hierfür kommen insbesondere folgende Ge-
biete in Betracht: 
a) Gebührenordnungen und Vertragsbe-
stimmungen,  
b) Heil- und Kostenpläne,  
c) Vorschriften und Sozialgesetzgebung,  
d) Anwendung von Informations- und 
Kommunikationssystemen,  
e) Datenschutz und Datensicherheit,  
f) Patientenbetreuung,  
g) Behandlungsdokumentation; 

4. Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde 
Der Prüfling soll praxisbezogene Aufgaben 
aus der Berufs- und Arbeitswelt bearbeiten 
und dabei zeigen, dass er allgemeine wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Zusam-
menhänge darstellen kann. 

(4) Für den schriftlichen Teil der Prüfung ist 
von folgenden zeitlichen Höchstwerten aus-
zugehen: 

1. im Bereich Behandlungsassistenz 
150 Minuten, 

2. im Bereich Praxisorganisation und -ver-
waltung 
60 Minuten, 

3. im Bereich Abrechnungswesen 
90 Minuten, 

4. im Bereich Wirtschafts- und Sozialkunde  
60 Minuten 

(5) Bei der Ermittlung des Ergebnisses des 
schriftlichen Teils der Prüfung hat der Be-
reich Behandlungsassistenz gegenüber jedem 
der übrigen Bereiche das doppelte Gewicht. 

(6) Im praktischen Teil der Prüfung soll der 
Prüfling zeigen, dass er Patienten vor, wäh-
rend und nach der Behandlung betreuen, 
Patienten über Behandlungsabläufe und ü-
ber Möglichkeiten der Prophylaxe informie-
ren und zur Kooperation motivieren kann. 
Er soll nachweisen, dass er Behandlungsab-
läufe organisieren, Verwaltungsarbeiten 
durchführen sowie bei der Behandlung as-
sistieren kann. Dabei soll der Prüfling Si-
cherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit, Belange des Umweltschutzes und 
Hygienevorschriften berücksichtigen. 
Der Prüfling soll in höchstens 60 Minuten 
eine komplexe Prüfungsaufgabe bearbeiten 
und in einem Prüfungsgespräch erläutern. 
Dabei soll er praxisbezogene Arbeitsabläufe 
simulieren, demonstrieren, dokumentieren 
und präsentieren. Innerhalb der Prüfungs-
aufgabe sollen höchstens 30 Minuten auf 
das Gespräch entfallen. Dem Prüfling ist ei-
ne angemessene Vorbereitungszeit einzu-
räumen. 
Für die praktische Aufgabe kommen insbe-
sondere in Betracht: 

1. Patientengespräche personenorientiert 
und situationsgerecht führen, 

2. Prophylaxemaßnahmen demonstrieren 
oder 

3. Materialien, Werkstoffe und Arzneimittel 
vorbereiten und verarbeiten; den Einsatz von 
Geräten und Instrumenten demonstrieren. 

(7) Sind im schriftlichen Teil der Prüfung 
die Prüfungsleistungen in bis zu zwei Berei-
chen mit mangelhaft und in den übrigen Be-
reichen mit mindestens ausreichend bewer-
tet worden, so ist auf Antrag des Prüflings 
oder nach Ermessen des Prüfungsausschus-
ses in einem der mit mangelhaft bewerteten 
Bereiche die schriftliche durch eine mündli-
che Prüfung von höchstens 15 Minuten zu 
ergänzen, wenn diese für das Bestehen der 
Prüfung den Ausschlag geben kann. Der Be-
reich ist vom Prüfling zu bestimmen. 

§ 15 
Regelungen für Behinderte 

Behinderte sind auf Antrag die ihrer Behin-
derung angemessenen Erleichterungen im 
Prüfungsverfahren einzuräumen. Art und 
Umfang der im Einzelfall zu gewährenden 
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Erleichterungen sind rechtzeitig mit dem 
Behinderten zu erörtern. Die Erleichterungen 
dürfen lediglich Verfahrensfragen betreffen. 

§ 16 
Prüfungsaufgaben 

(1) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
beschließen die Prüfungsaufgaben sowie 
Musterlösungen, Bewertungshinweise und 
die zulässigen Arbeits- und Hilfsmittel auf 
der Grundlage der Ausbildungsverordnung.  

(2) Der Prüfungsausschuss ist gehalten, über-
regional erstellte Prüfungsaufgaben, die von 
einem Ausschuss gemäß § 37 BBiG be-
schlossen werden, zu übernehmen. 

§ 17 
Nichtöffentlichkeit 

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. Ver-
treter des Sächsischen Staatsministeriums für 
Soziales sowie Mitglieder und stellvertre-
tende Mitglieder des Berufsbildungsaus-
schusses und des Ausschusses für zahnärzt-
liche Mitarbeiter können anwesend sein. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann im Einver-
nehmen mit der Geschäftsleitung der Lan-
deszahnärztekammer Sachsen andere Per-
sonen als Gäste zulassen. 

(3) Bei der Beratung über das Prüfungser-
gebnis dürfen nur die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses anwesend sein. 

§ 18 
Leitung und Aufsicht 

(1) Die Prüfung wird unter Leitung des Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses abgenommen. 

(2) Bei schriftlichen Prüfungen regelt die 
Landeszahnärztekammer Sachsen im Ein-
vernehmen mit dem Prüfungsausschuss die 
Aufsichtsführung, die sicherstellen soll, dass 
die Prüfungsteilnehmer die Arbeiten selb-
ständig und nur mit den erlaubten Arbeits- 
und Hilfsmitteln ausführen.  

(3) Über den Ablauf der schriftlichen Prü-
fung ist eine Niederschrift zu erstellen. 

§ 19 
Ausweispflicht und Belehrung 

(1) Die Prüfungsteilnehmer haben sich auf 
Verlangen des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses oder des Aufsichtführenden 

über ihre Person auszuweisen und zu versi-
chern, dass sie sich gesundheitlich in der 
Lage fühlen, an der Prüfung teilzunehmen. 

(2) Die Prüfungsteilnehmer sind vor Beginn 
der Prüfung über den Prüfungsablauf, die 
zur Verfügung stehende Zeit, die erlaubten 
Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von 
Täuschungshandlungen und Ordnungsver-
stößen zu belehren. 

§ 20 
Täuschungshandlungen und Ordnungs-

verstöße 
(1) Prüfungsteilnehmer, die sich einer Täu-
schungshandlung oder einer erheblichen 
Störung des Prüfungsablaufs schuldig ma-
chen oder bei wiederholter Aufforderung 
den ergangenen Anweisungen zuwiderhan-
deln, müssen von dem Aufsichtsführenden 
zu Protokoll genommen werden. Die Prü-
fungsteilnehmer können unter Vorbehalt an 
der weiteren Prüfung teilnehmen. Über den 
endgültigen Ausschluss entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(2) Wird die Täuschungshandlung erst nach 
Abschluss der Prüfung bekannt, so kann der 
Prüfungsausschuss innerhalb eines Jahres 
nach Abschluss der Prüfung nach Anhören 
des Prüfungsteilnehmers die Prüfung für 
nicht bestanden erklären. Diese Frist gilt 
nicht in den Fällen, in denen der Prüfungs-
bewerber über seine Teilnahme an der Prü-
fung getäuscht hat. 

§ 21 
Rücktritt, Nichtteilnahme 

(1) Der Prüfungsbewerber kann nach erfolg-
ter Anmeldung vor Beginn der Prüfung durch 
schriftliche Erklärung zurücktreten. In die-
sem Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen. 

(2) Tritt der Prüfungsbewerber nach Beginn 
der Prüfung zurück, so können bereits er-
brachte, in sich abgeschlossene Prüfungs-
leistungen anerkannt werden, wenn ein 
wichtiger Grund für den Rücktritt vorliegt 
(z. B. im Krankheitsfalle durch Vorlage eines 
ärztlichen Attestes). 

(3) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der 
Prüfung, oder nimmt der Prüfungsbewerber 
an der Prüfung nicht teil, ohne dass ein 
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wichtiger Grund vorliegt, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. 

(4) Über das Vorliegen eines wichtigen 
Grundes und über den Umfang der ggf. an-
zuerkennenden Prüfungsleistungen ent-
scheidet der Prüfungsausschuss. 
 

IV. Abschnitt 
Bewertung, Feststellung und Beurkundung 

des Prüfungsergebnisses  

§ 22 
Bewertung 

(1) Die Leistungen in den einzelnen Prü-
fungsbereichen (§ 14 Abs. 2) und die Ge-
samtleistung sind wie folgt zu bewerten: 

eine den Anforderungen in besonderem 
Maße entsprechende Leistung 
= 100 - 92 Punkte = Note 1  
= sehr gut (1,0 - 1,4) 

eine den Anforderungen voll entsprechende 
Leistung  
= unter 92 - 81 Punkte = Note 2  
= gut (1,5 - 2,4) 

eine den Anforderungen im allgemeinen 
entsprechende Leistung 
= unter 81 - 67 Punkte = Note 3  
= befriedigend (2,5 - 3,4) 

eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 
aber im Ganzen den Anforderungen noch 
entspricht 
= unter 67 - 50 Punkte = Note 4  
= ausreichend (3,5 - 4,4) 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die 
notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind 
= unter 50 - 30 Punkte = Note 5  
= mangelhaft (4,5 - 5,4) 

eine Leistung, die den Anforderungen nicht 
entspricht und bei der selbst die Grund-
kenntnisse lückenhaft sind 
unter 30 - 0 Punkte = Note 6  
= ungenügend (5,5 - 6,0) 

(2) Die praktischen Prüfungsleistungen wer-
den von jedem Mitglied des Prüfungsaus-
schusses einzeln bewertet. Das Mittel aus 
den Bewertungen ergibt die Note für die 
einzelne Leistung in Dezimalnoten. Die 
Bewertung richtet sich nach Absatz 1. 

§ 23 
Feststellung des Prüfungsergebnisses 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die Ergeb-
nisse in den einzelnen Prüfungsbereichen 
(§ 14 Abs. 2) und das Gesamtergebnis der 
Prüfung fest. 

(2) Im Falle der mündlichen Ergänzungsprü-
fung nach § 14 Abs. 9 sind das Ergebnis der 
schriftlichen Prüfung und das Ergebnis der 
mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhält-
nis 2:1 zu gewichten. 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn jeweils 
im praktischen und im schriftlichen Teil der 
Prüfung sowie innerhalb des schriftlichen 
Teils der Prüfung in mindestens drei Berei-
chen mindestens ausreichende Prüfungsleis-
tungen erbracht sind. Werden die Prüfungs-
leistungen in einem Bereich mit „ungenügend“ 
bewertet, ist die Prüfung nicht bestanden. 

(4) Über den Verlauf der Prüfung ein-
schließlich der Feststellung der einzelnen 
Prüfungsergebnisse ist eine Niederschrift zu 
fertigen. Sie ist von den Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses zu unterzeichnen. 

(5) Der Prüfungsausschuss muss dem Prü-
fungsteilnehmer am letzten Prüfungstag mit-
teilen, ob er die Prüfung bestanden hat. 
Hierüber ist dem Prüfungsteilnehmer unver-
züglich eine von dem Vorsitzenden zu un-
terzeichnende Bescheinigung auszuhändi-
gen. Dabei ist als Termin des Bestehens 
bzw. Nichtbestehens der Tag der Feststel-
lung des Ergebnisses durch den Prüfungs-
ausschuss einzusetzen. 

(6) Bei nicht bestandener Prüfung kann der 
Prüfungsausschuss unbeschadet des § 26 
Abs. 2 bestimmen, in welchen Fächern eine 
Wiederholungsprüfung nicht erforderlich ist. 

§ 24 
Prüfungszeugnis 

(1) Über die bestandene Prüfung erhält der 
Prüfungsteilnehmer von der Landeszahnärz-
tekammer Sachsen ein Zeugnis und die be-
rufliche Anerkennung als Zahnmedizini-
sche/r Fachangestellte/r. 

(2) Das Prüfungszeugnis enthält: 

• die Bezeichnung „Prüfungszeugnis“ nach 
§ 34 Berufsbildungsgesetz 
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• die Personalien des Prüfungsteilnehmers 

• die Berufsbezeichnung 
„Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r“ 

• das Gesamtergebnis der Prüfung und die 
Ergebnisse der einzelnen Prüfungsbe-
reiche jeweils in Worten mit ganzen No-
ten und Angabe der Dezimalnote in Zah-
len in Klammern 

• das Datum des Bestehens der Prüfung 

• die Unterschrift des Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses und des Beauf-
tragten der Landeszahnärztekammer 
Sachsen mit Siegel 

§ 25 
Nicht bestandene Prüfung 

(1) Bei nicht bestandener Prüfung erhalten 
der Prüfungsteilnehmer und ihr gesetzlicher 
Vertreter sowie der Ausbildende von der 
Landeszahnärztekammer Sachsen einen 
schriftlichen Bescheid. Darin ist anzugeben, 
in welchen Prüfungsbereichen ausreichende 
Leistungen nicht erbracht wurden und wel-
che Prüfungsbereiche zu wiederholen sind. 

(2) Auf die besonderen Bedingungen der 
Wiederholungsprüfung gemäß § 26 ist hin-
zuweisen.  
 

V. Abschnitt 
Wiederholungsprüfung 

§ 26 
Wiederholungsprüfung 

(1) Eine nicht bestandene Abschlussprüfung 
kann zweimal wiederholt werden. (§ 34 
Abs. 1 Satz 2 BBiG). 

(2) Hat der Prüfungsteilnehmer bei nicht be-
standener Prüfung in einem Prüfungsbereich 
mindestens ausreichende Leistungen er-
bracht, so ist dieses Fach auf Antrag des 
Prüfungsteilnehmers nicht zu wiederholen, 
sofern dieser sich innerhalb von zwei Jahren 
- gerechnet vom Tage der Beendigung der 
nicht bestandenen Prüfung an - zur Wieder-
holungsprüfung anmeldet. 

(3) Die Prüfung kann frühestens zum nächs-
ten Prüfungstermin wiederholt werden. 

(4) Die Vorschriften über die Anmeldung und 
Zulassung (§§ 8 bis 11) gelten sinngemäß. 

Bei der Anmeldung sind außerdem auch der 
Ort und das Datum der vorausgegangenen 
Prüfung anzugeben. 
 

VI. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 27 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Maßnahmen und Entscheidungen der Prü-
fungsausschüsse sowie der Landeszahnärz-
tekammer Sachsen sind bei ihrer schriftli-
chen Bekanntgabe an den Prüfungsbewer-
ber bzw. -teilnehmer mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen. Diese richtet 
sich im Einzelnen nach der Verwaltungsge-
richtsordnung und den dazu erlassenen Aus-
führungsbestimmungen des Freistaates Sachsen. 

§ 28 
Prüfungsunterlagen 

Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer Ein-
sicht in seine Prüfungsunterlagen zu gewäh-
ren. Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind 
zwei Jahre, die Anmeldung und Nieder-
schriften gemäß §§ 10, 22 Abs. 6 sind zehn 
Jahre aufzubewahren. 

§ 29 
Übergangsregelung 

Zahnarzthelferinnen und Zahnarzthelfer, die 
sich bei Inkrafttreten dieser Prüfungsord-
nung in der Ausbildung befinden, beenden 
die Ausbildung nach den Bestimmungen der 
Prüfungsordnung für die Abschlussprüfung 
der Zahnarzthelferinnen, es sei denn, es er-
folgt eine Vereinbarung über die Anwen-
dung dieser Vorschriften. 

§ 30 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung für die Durchfüh-
rung der Abschlussprüfung im Ausbildungs-
beruf „Zahnmedizinische Fachangestellte“ 
ist am 15. September 2003 in Kraft getreten. 
Sie wurde vom Sächsischen Staatsministeri-
um für Soziales mit Az.: 61-5418.50/9 am 
3. März 2003 genehmigt. 


